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Schwere mittelbare Falschbeurkundung
§272

(1) Wer die vorbezeichnete Handlung in der Absicht 
begeht, sich oder einem anderen einen Vermögens vor teil 
zu verschaffen oder einem anderen Schaden zuzufügen, 
wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft, neben 
welchem auf Geldstrafe erkannt werden kann.

(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Ge
fängnisstrafe ein, neben welcher auf Geldstrafe erkannt 
werden kann.

Gebrauch falscher Beurkundungen
§ 278

Wer wissentlich von einer falschen Beurkundung der 
im § 271 bezeichneten Art zum Zwecke einer Täuschung 
Gebrauch macht, wird nach Vorschrift jenes Paragraphen 
und, wenn die Absicht dahin gerichtet war, sich oder 
einem anderen einen Vermögens vor teil zu verschaffen oder 
einem anderen Schaden zuzufügen, nach Vorschrift des 
§ 272 bestraft.

Urkundenvernichtung und Grenzsteinverrückung 
§274

(1) Mit Gefängnis, neben welchem auf Geldstrafe er
kannt werden kann, wird bestraft, wer

1. eine Urkunde, welche ihm entweder überhaupt nicht 
oder nicht ausschließlich gehört, in der Absicht, einem 
anderen Nachteile zuzufügen, vernichtet, beschädigt 
oder unterdrückt, oder

2. einen Grenzstein oder ein anderes zur Bezeichnung 
einer Grenze oder eines Wasserstandes bestimmtes 
Merkmal in der Absicht, einem anderen Nachteil
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